
Rechtliche Situation bei Zweitstudium- was gilt?
Beitrag von „Sissymaus“ vom 31. August 2016 19:46

Hier klaffen Selbstwahrnehmung und Realität mal wieder sehr auseinander. Leider bist Du auch
nicht in der Lage, Deine Schreibe zu reflektieren. Außerdem gebe ich meinen Vorschreiben
recht: Hier wurden massenweise Tipps gegeben, aber entweder liest / verstehst Du sie nicht
oder Du willst sie nicht verstehen. Sachliche Diskussionen hast Du selber unterbunden, indem
Du Leute, die hier für Dich ihre Freizeit opfern, anpampst, der Lüge oder der fehlenden
Lesekompetenz bezichtigst.

An allem haben die anderen Schuld und warum bezahlt die Allgemeinheit nicht dafür, dass ich
das Falsche studiert habe? Kann ja nicht sein, dass die Menschheit nicht vor mir auf die Knie
fällt, weil ich bereit bin, ein 2. Studium zu machen

Alles in allem: Im Schuldienst wirst Du es sehr schwer haben mit dieser Einstellung, von daher
lautet nun mein Tipp (nach Lektüre aller Deiner Beiträge): Lass bloß die Finger davon. Du bist
ein Fall, den keiner gern im Kollegium haben will. Bitte bleib in der Sozialarbeit.
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